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Prüfung der Rückerstattung bezogener Sozialhilfeleistungen

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir beziehen uns auf unser Schreiben vom      . Bis heute haben wir noch keine schriftliche Rückmeldung von Ihnen erhalten. Sie wurden vom       bis       durch das Sozialamt       finanziell unterstützt (total Fr.      ). Gemäss Art. 27 des Sozialhilfegesetzes des Kanton Appenzell A. Rh. (SHG, bGS 851.1) sind erbrachte Unterstützungsleistungen zurückzuerstatten, sofern sich die finanziellen Verhältnisse der Person soweit verbessert haben, dass ihr die Rückerstattung zugemutet werden kann. 

Sollte es Ihnen möglich sein, bereits heute Ratenzahlungen zu leisten, bitten wir Sie, die beiliegende Rückzahlungsvereinbarung auszufüllen und uns bis       unterzeichnet zurückzusenden. 

Andernfalls bitten wir Sie, den ebenfalls beigelegten Fragebogen zur Erhebung Ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse auszufüllen und bis       zurückzusenden. 

Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
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